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Dieser Prüfungsbericht ist urheberrechtlich geschützt und besitzt lediglich internen Charakter. 
Jegliche externe Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der ausdrücklichen 
Zustimmung durch: 
 

Landkreis Fulda 
Der Kreisausschuss 

Fachdienst 1400 – Revision 
Wörthstraße 15, 36037 Fulda 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Ausführungen dieses Prüfberichtes bewusst 
nur die männliche Bezeichnung verwendet. Selbstverständlich sind aber trotz der Vereinfachung 
alle Geschlechter (männlich, weiblich, divers) ausdrücklich gemeint. 
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1. Der Verband im Überblick 
 

Art des Verbandes Zweckverband 

Sitz des Verbandes Eichenzell 

Aufsichtsbehörde 
Der Landrat des Landkreises Fulda 
als Behörde der Landesverwaltung 

Aufgaben des Verbandes 

Sammlung und Ableitung der Abwässer aus den 
Mitgliedskommunen sowie Verwertung, Reinigung und 
Unschädlichmachen der Abwässer und Schlämme. Planung, 
Errichtung, Betreibung, Unterhaltung und im Bedarfsfall 
Erneuerung der hierfür erforderlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen. 

Verbandsgebiet 
(zum Stand 31. Dezember 2021) 

  Einwohner: ca. 17.458 

  Hausanschlüsse: ca. 5.500 

  Kanalnetzlänge: ca. 210 km 

  7 Kläranlagen sowie 116 Haushalte mit einer    

  Schmutzwasserbeseitigung über Kleinkläranlagen 
 

Verbandsmitglieder 

 

Gemeinde Eichenzell  
 

Gemeinde Ebersburg  
 

Stadt Gersfeld (Rhön)  
(Stadtteile Altenfeld, Gichenbach, Hettenhausen und 
Rommers) 
 

Organe Verbandsversammlung, Verbandsvorstand 

Verbandsversammlung 
10 Vertreter aus den Mitgliedskommunen, 
Vorsitzender Herr Joachim Bohl 

Stimmverteilung 

Die Stimmverteilung richtet sich nach § 5 Absatz 1 
der Verbandssatzung: 

Gemeinde Eichenzell 6 Vertreter, 
Gemeinde Ebersburg 3 Vertreter und 
Stadt Gersfeld 1 Vertreter 

Verbandsvorstand 
(zum Stand 31. Dezember 2021) 

Bürgermeister Johannes Rothmund (Vorsitzender), 
Bürgermeisterin Brigitte Kram und 
Bürgermeister Dr. Steffen Korell  

Planstellen laut Stellenplan 11,00 Beschäftigte 

Geschäftsführung Thomas Seban (seit 1. April 2021) 
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2. Prüfungsauftrag 

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 einschließlich des Anhangs und 
des Rechenschaftsberichtes des Abwasserverbandes „Oberes Fuldatal“, nachfolgend 

Abwasserverband oder Verband 

genannt, erfolgt nach § 16 Absatz 2 der Verbandssatzung sowie § 128 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 131 Absatz 1 Nummer 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) durch den Fachdienst 
Revision des Landkreises Fulda. 

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 112 HGO durch den Verbandsvorstand und 
dessen Prüfung durch die Revision wird die Beschlussfassung der Verbandsversammlung 
über den Jahresabschluss vorbereitet. Damit leistet der Prüfungsbericht auch einen Beitrag für 
das Kontroll- und Überwachungsrecht des Vertretungsorgans (Verbandsversammlung) 
(§ 50 Absatz 2 HGO), das ihm über die gesamte Verwaltung, die Geschäftsführung des 
Verwaltungsorgans (Verbandsvorstand) und die Verwendung der Einzahlungen und 
Auszahlungen beziehungsweise der Erträge und Aufwendungen zusteht. 

Grundlage für die Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Verband sind die Hessische 
Gemeindeordnung (HGO), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die hierzu 
erlassenen Hinweise des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport. 

Ebenso Grundlage sind die Bestimmungen der Verbandssatzung und der sonstigen 
ortsrechtlichen Regelungen. Nachrangig sind die handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde 
gelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 erfolgt durch die Revision unter 
Wesentlichkeitsgrundsätzen und unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung von 
kommunalen Jahresabschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer und 
Rechnungsprüferinnen in Deutschland e. V. (vergleiche IDR-L-200). 

Die jährliche Haushalts- und Wirtschaftsführung des Abwasserverbandes findet ihren 
Abschluss gemäß §§ 113 und 114 HGO in Verbindung mit § 51 Nummer 9 HGO in der 
Beratung und Beschlussfassung der Verbandsversammlung über den Jahresabschluss und 
der Entlastung des Verbandsvorstandes. 

Der Jahresabschluss wurde in dem Zeitraum vom 19. Oktober bis 9. November 2022 (mit 
Unterbrechungen) vom Fachdienst Revision des Landkreises Fulda geprüft. Anschließend 
erfolgte die Berichterstattung. 

Das Ergebnis der Abschlussprüfung ist gemäß § 128 Absatz 2 HGO in diesem Prüfungsbericht 
dargestellt. Dieser Prüfungsbericht wurde in Anlehnung an die Prüfungsrichtlinie IDR-L-260 
(„Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“) sowie den 
Prüfungsstandard IDW PS 450 ("Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei 
Abschlussprüfungen") des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) erstellt. 
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3. Grundsätzliche Feststellungen 

3.1 Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde ordnungsgemäß aus den Inventaren und 
der Buchhaltung des Verbandes entwickelt. Die Vermögens- und Schuldenpositionen sind 
ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst. 

Der Ansatz und die Bewertung erfolgten unter Beachtung der GemHVO und der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung. Die Vermögensrechnung ist gemäß § 49 GemHVO vorgelegt 
worden. 

Nach § 112 Absatz 5 HGO soll der Verbandsvorstand den Jahresabschluss innerhalb von vier 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und die Verbandsversammlung sowie die 
Aufsichtsbehörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses 
unterrichten. Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Verbandes erfolgte am 
11. Oktober 2022 und damit nicht zeitgerecht innerhalb der gesetzlichen Frist. 

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Prüfungsergebnisse und 
Besonderheiten des Jahresabschlusses 2021 zusammengefasst dargestellt. Für nähere 
Informationen zu den einzelnen Ergebnissen wird auf die jeweiligen Erläuterungen im 
Prüfungsbericht verwiesen. 

 
Haushaltswirtschaft 
 

Haushaltswirtschaft 

 Die Haushaltssatzung 2021 wurde von der Verbandsversammlung am 21. Dezember 2020 
beschlossen und anschließend der Kommunalaufsicht vorgelegt. Sofern keine besonderen 
Hinderungsgründe vorliegen, ist die Vorschrift des § 97 Absatz 3 HGO zu beachten. 
Danach soll die von der Versammlung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen 
Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. 

Mit Verfügung vom 1. Februar 2021 hat die Kommunalaufsicht des Landrates des 
Landkreises Fulda den in der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrag für die 
Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (500 TEUR) genehmigt. Vom veranschlagten 
Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (4.100 TEUR) ist von der Kommunalaufsicht des 
Landrates des Landkreises Fulda ein Gesamtbetrag von 3.843 TEUR genehmigt worden. 

In den Mitteilungsblättern der Verbandskommunen erfolgte die öffentliche 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021. Die öffentliche Auslegung hat im Zeitraum 
vom 1. bis 9. März 2021 in den Räumen der Verwaltung des Abwasserverbandes 
stattgefunden. Für weitere Informationen zur Haushaltswirtschaft verweisen wir auf die 
Ausführungen unter Punkt 5.4. 

 Für das Haushaltsjahr 2021 war die Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht 
erforderlich. 
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 Der Erlass einer Nachtragssatzung (§ 98 HGO) für das Haushaltsjahr 2021 ist nicht erfolgt. 
In der Haushaltssatzung sollten Wertgrenzen festgelegt sein, die den Erlass einer 
Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 98 Absatz 2 Ziffer 3 HGO erforderlich machen. 

 Nach § 28 GemHVO ist die Verbandsversammlung im Verlauf des Haushaltsjahres 
mehrmals über den Stand der Haushaltswirtschaft zu unterrichten. Die Berichtspflicht soll 
den Mitgliedern der Versammlung als Entscheidungsgrundlage dienen und sie über den 
ordnungsgemäßen Haushaltsvollzug informieren. Die Berichte sind so zeitgerecht 
vorzulegen, dass die Verbandsversammlung noch Maßnahmen mit finanziellen 
Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr beschließen kann und in diesem 
Haushaltsjahr auch die beabsichtigten Wirkungen entfalten können. Im Haushaltsjahr 
erfolgten keine Berichte nach § 28 GemHVO. 

 Eine Ansprechperson für Korruptionsprävention (Antikorruptionsbeauftragte/r) ist nicht 
bestellt. 

 Nach § 4 Absatz 2 Satz 5 GemHVO sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und 
Kennzahlen zur Zielerreichung angegeben werden. Der Verband weist ausschließlich ein 
Produkt Abwasserbeseitigung aus, das sich nachfolgend in verschiedene Kostenstellen 
(Teilhaushalt Kostenstelle) aufgliedert.  

Nach der genannten Vorschrift sollte der Verband für sein Produkt ein Leistungsziel mit 
Kennzahl zur Zielerreichung definieren. 
 

 Im Rahmen des Jahresabschlusses ist die Vergabe der Neuausrichtung der IT-Infrastruktur 
des Abwasserverbandes an einen externen Dienstleister geprüft worden. Die Prüfung hat 
ergeben, dass vergaberechtliche Vorgaben nicht eingehalten wurden. 
 

 
Vermögensrechnung 

 Die Bilanzsumme hat sich zum 31. Dezember 2021 gegenüber dem Vorjahr um 138 TEUR 
auf insgesamt 45.197 TEUR vermindert. (Punkt 5.3.1 Aktiva und Punkt 5.3.2 Passiva). 

 Die Vorschriften zur ordnungsgemäßen Bewertung und Bilanzierung wurden nach den bei 
der Prüfung gewonnen Erkenntnissen im Wesentlichen eingehalten. 

 Das Eigenkapital des Verbandes erhöht sich zum 31. Dezember 2021 um 522 TEUR und 
beträgt insgesamt 12.138 TEUR. 

 Im Jahresabschluss 2021 hat der Verband keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung 
passiviert. 
 

 Nach § 41 Absatz 7 GemHVO werden mit dem Sonderposten für den Gebührenausgleich 
ausschließlich Überschüsse eines Kalkulationszeitraumes ausgewiesen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass diese Überschüsse (Kostenüberdeckungen) nach 
§ 10 Absatz 2 Satz 7 KAG innerhalb von 5 Jahren gutzubringen sind (Einstellung in eine 
oder mehrere Gebühren-Vorauskalkulationen). Kostenunterdeckungen (kein Ausweis im 
Sonderposten) können innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen bzw. nachgefordert werden. 
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Der Sonderposten für den Gebührenausgleich des Abwasserverbandes beläuft sich zum 
31. Dezember 2021 auf 1.109 TEUR.  

 

 Die Prüfung hat ergeben, dass die Vermögensrechnung im Wesentlichen den gesetzlichen 
Vorgaben entspricht (Punkt 5.3.1 und 5.3.2). 
 

 
Ergebnisrechnung 

 

 Der Jahresüberschuss von 522 TEUR setzt sich aus einem Überschuss im ordentlichen 
Ergebnis von 510 TEUR und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 
12 TEUR zusammen.  
 

 Auf dem Konto „6169001 – sonstige Fremdinstandhaltung Kanalanlagen“ werden vom 
Verband unterschiedliche Sachverhalte gebucht. Die Prüfung hat ergeben, dass in 
mehreren Fällen, u. a. Instandhaltungen und Reinigungsmaßnahmen, eine eindeutige 
Zuordnung auf vorhandene Konten möglich macht und die Nutzung eines sonstigen Kontos 
nicht erforderlich ist. Der Verband wird darauf hingewiesen, den Konteninhalt zu prüfen und 
die Kontenzuordnung zukünftig zu korrigieren. 

 Die Prüfung hat ergeben, dass die Ergebnisrechnung im Wesentlichen den gesetzlichen 
Vorgaben entspricht (Punkt 5.3.3). 

 
Finanzrechnung 

 Die Finanzrechnung schließt mit einer Minderung des Zahlungsmittelbestandes um 
550 TEUR ab, der sich zum Stichtag 31. Dezember 2021 auf 236 TEUR (Vorjahr: 
786 TEUR) beläuft. Die Flüssigen Mittel sind durch Saldenbestätigungen nachgewiesen. 
 

 Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen sowie alle 
geleisteten Auszahlungen. Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
entspricht die Finanzrechnung grundsätzlich den gesetzlichen Vorschriften (Punkt 5.3.4). 

 
 

Anhang 

 Der Anhang wurde dem Jahresabschluss beigefügt; die nach § 112 Absatz 4 
Nummer 1 HGO in Verbindung mit § 50 GemHVO vorgeschriebenen Erläuterungen und 
weiteren Angaben sind im Anhang enthalten.  

 Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Anhang grundsätzlich 
den gesetzlichen Vorschriften. Für weitere Informationen zum Anhang verweisen wir auf 
die Ausführungen unter Punkt 5.1.2 Jahresabschluss und Anhang. 
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Rechenschaftsbericht 

 Der Rechenschaftsbericht hat Erläuterungs- und Informationsfunktion und soll über die 
wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses informieren und die voraussichtliche 
Entwicklung des Verbandes darlegen. Die Verbandsversammlung soll dadurch die 
Möglichkeit erhalten, zukunftsbezogen Steuerungsentscheidungen treffen zu können. 

 Der Rechenschaftsbericht vermittelt eine zutreffende Darstellung der Vermögens-,    
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Verbandes. Er entspricht, nach den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen, im Wesentlichen der gesetzlichen Vorschrift des 
§ 112 Absatz 3 HGO in Verbindung mit § 51 GemHVO (Punkt 5.1.3). 

 
Schlussbetrachtung zum Jahresabschluss 2021 

 Bei den Einzahlungen und Auszahlungen, den Erträgen und Aufwendungen sowie bei der 
Vermögens- und Schuldenverwaltung ist im Wesentlichen nach den geltenden Vorschriften 
verfahren worden. Die einzelnen Rechnungsbeträge sind sachlich und rechnerisch 
begründet und belegt. 

 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 entspricht im Wesentlichen den 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt, bis auf unsere Feststellungen, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage des Verbandes.  
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3.2 Lage des Verbandes 
 
3.2.1 Rechtliche Verhältnisse und Aufgaben des Zweckverbandes 

Der Zweckverband führt den Namen "Abwasserverband Oberes Fuldatal" und hat seinen Sitz 
in 36124 Eichenzell, Gersfelder Straße 7, im Landkreis Fulda. 

Der Zweckverband ist am 1. Dezember 1978 durch die Gemeinden Eichenzell und Ebersburg 

sowie die Stadt Gersfeld (Rhön) gegründet worden. 

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes „Oberes 
Fuldatal“ in ihrer Sitzung am 25. Mai 2020 die Hauptsatzung des Verbandes neu beschlossen 
(I. Neufassung). Die Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Der Abwasserverband ist nach § 2 der Verbandssatzung eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Die Aufsichtsbehörde ist nach § 35 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes über 
Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) der Landrat des Landkreises Fulda als Behörde der 
Landesverwaltung (Fachdienst Kommunalaufsicht). Der Verband verwaltet sich im Rahmen 
der Gesetze selbst unter eigener Verantwortung durch seine Organe 
(§ 2 der Verbandssatzung). 

Der Verband hat nach § 3 seiner Satzung die Aufgabe, in den Gemeinden Eichenzell und 
Ebersburg sowie in der Stadt Gersfeld (Stadtteile Altenfeld, Gichenbach, Hettenhausen und 
Rommers) die anfallenden Abwässer zu sammeln, abzuleiten, zu reinigen, unschädlich zu 
machen sowie zu verwerten. Er hat die hierfür erforderlichen Abwasserbeseitigungsanlagen zu 
planen, zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern. 

Organe des Abwasserverbandes „Oberes Fuldatal“ sind nach § 4 der Satzung die 
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. 

Die Verbandsversammlung besteht aus 10 gewählten Vertretern aus den Mitgliedskommunen. 
Vorsitzender zum Stichtag 31. Dezember 2021 ist Herr Joachim Bohl. 

Der Verbandsvorstand besteht nach § 10 der Verbandssatzung aus drei Personen und setzt 
sich aus den Bürgermeistern der Verbandsmitglieder zusammen: Bürgermeister 
Johannes Rothmund, Bürgermeisterin Brigitte Kram und Bürgermeister Dr. Steffen Korell.  

Der Verbandsvorstand beruft aus seiner Mitte den Verbandsvorsteher und zwei Stellvertreter. 
Verbandsvorsteher ist zum Stichtag 31. Dezember 2021 Herr Bürgermeister 
Johannes Rothmund. 

Der Abwasserverband hat gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 
27. Dezember 2007 die Umstellung seines Haushalts- und Rechnungswesens auf die Doppik 
mit Wirkung zum 1. Januar 2009 vollzogen. Danach finden auf die Wirtschafts- und 
Haushaltsführung des Abwasserverbandes die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts 
sinngemäß Anwendung. 

Der Verband führt ein Produkt, die Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus weist das Produkt 
Abwasserbeseitigung verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt Kostenstelle) aus. 
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3.2.2 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 

Der Verband erklärt in seinem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss, dass im 
Verbandsgebiet ca. 17.458 Einwohner leben, die durch ca. 5.500 Hausanschlüsse an das 
Kanalnetz angeschlossen sind.  Die Kanalnetzlänge beträgt ca. 210 km. Zum 
31. Dezember 2021 werden sieben Kläranlagen betrieben. Weiterhin wird bei 116 Haushalten 
das Schmutzwasser über Kleinkläranlagen beseitigt. Das ergibt eine Anschlussquote an die 
öffentlichen Beseitigungsanlagen von fast 98%. 

Im Jahresabschluss sowie im Rechenschaftsbericht werden nach Auffassung der Revision 
folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Verbandes getroffen: 

1. Die Bilanzsumme verringert sich um 138 TEUR und beträgt am Ende des 
Haushaltsjahres 45.197 TEUR. 

2. Am Ende des Haushaltsjahres 2021 weist der Verband in der Ergebnisrechnung einen 
Jahresüberschuss von 522 TEUR aus. Dieser teilt sich auf in einen ordentlichen 
Überschuss von 510 TEUR sowie in einen außerordentlichen Überschuss von 
12 TEUR. 

3. Der Bestand an Zahlungsmitteln vermindert sich um 550 TEUR. Zum Stichtag        
31. Dezember 2021 verfügt der Verband über einen Zahlungsmittelbestand von 
236 TEUR. 

 

Aufgrund der Prüfung wird festgestellt: 

Zu Punkt 1: 
 
Die Bilanzsumme des Verbandes mindert sich im Vorjahresvergleich um 138 TEUR und 
beläuft sich damit auf 45.197 TEUR (Vorjahr: 45.335 TEUR). Insbesondere verringern sich die 
Flüssigen Mittel um 550 TEUR (Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 
236 TEUR; Vorjahr: 786 TEUR). Die Investitionstätigkeit des Verbandes schließt mit einem 
Zahlungsmittelbedarf von 1.323 TEUR ab. 
 
Dominiert wird die Aktivseite der Vermögensrechnung vom Anlagevermögen, dass sich zum 
Vorjahr um 725 TEUR auf insgesamt 44.736 TEUR (Vorjahr: 44.011 TEUR) erhöht hat. Den 
Zugängen im Haushaltsjahr von 2.195 TEUR stehen die Abschreibungen mit 1.470 TEUR 
gegenüber. In der nachfolgenden Grafik werden Investitionen und Abschreibungen im 
Zeitablauf der Jahre 2017 bis 2022 dargestellt: 
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*Die Planwerte sind dem Haushaltsplan 2022 entnommen. 

 

Die Grafik macht deutlich, dass die Investitionen des Haushaltsjahres 2021 die 
Abschreibungen übertreffen. Im Zeitablauf seit dem Jahr 2017 zeigen sich in der 
Investitionstätigkeit Schwankungen, die ihre wesentliche Ursache in der Erschließungstätigkeit 
von Neubaugebieten haben.  
 
Maßgebliche Investitionen des Jahres 2021 sind die Erschließung der Neubaugebiete „Am 
Bergacker II. BA Schmalnau“ (300 TEUR) und „Ziegelhütte II. BA Weyhers“ (257 TEUR) sowie 
die Ertüchtigung der Kläranlage Löschenrod (554 TEUR).  
 
Für das Jahr 2022 plant der Verband mit weiteren eheblichen Investitionen, ob dies tatsächlich 
in diesem Umfang der Fall sein wird, muss abgewartet werden.  
 
Zu Punkt 2: 
 
Den ordentlichen Erträgen des Verbandes von 4.236 TEUR stehen ordentliche Aufwendungen 
von 3.622 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -104 TEUR 
ergibt sich für den Verband ein ordentliches Ergebnis von 510 TEUR. Im außerordentlichen 
Ergebnis beläuft sich der Überschuss auf 12 TEUR, so dass ein Jahresüberschuss von 
522 TEUR verbleibt. 
 
Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisentwicklung des Verbandes im Zeitablauf der Jahre 
2017 bis 2022: 
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*Die Planwerte sind dem Haushaltsplan 2022 entnommen. 
 

 
Die Übersicht zeigt eine Steigerung des ordentlichen Ergebnisses von 520 TEUR im Jahr 2017 
auf 939 TEUR im Jahr 2019. In den Folgejahren ist die Ergebnisentwicklung wieder rückläufig. 
Am Ende des Jahres 2021wird einen ordentlichen Überschuss von 510 TEUR ausgewiesen.  
 
Die bedeutendsten Ertragsarten sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 
(3.138 TEUR) sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (1.073 TEUR).  
 
An maßgeblichen Aufwendungen sind die Abschreibungen einschließlich der 
Wertberichtigungen (1.474 TEUR) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
(1.377 TEUR) und die Personal- und Versorgungsaufwendungen (593 TEUR) zu nennen.  
 
In den Planungen für das Jahr 2021 wird ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 146 
TEUR erwartet, der aber deutlich geringer ist als in den Vorjahren. Ob diese Entwicklung 
tatsächlich eintreten wird, muss abgewartet werden. 
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Zu Punkt 3: 
 
Die Finanzrechnung des Verbandes zeigt, dass sich der Zahlungsmittelbestand um 550 TEUR 
auf 236 TEUR (Vorjahr: 786 TEUR) vermindert hat. Dies entspricht der Veränderung der 
Flüssigen Mittel nach der Vermögensrechnung im Vorjahresvergleich. Die Flüssigen Mittel sind 
durch Saldenbestätigungen nachgewiesen. Die folgende Grafik zeigt die 
Liquiditätsentwicklung des Verbandes im Zeitablauf: 
 

 
 

*Die geplante Bestandsveränderung ist dem Haushaltsplan 2022 entnommen. 

 
Nach einer Steigerung des Zahlungsmittelbestandes seit dem Jahr 2017 bis auf 1.082 TEUR 
im Jahr 2019 zeigt sich in den Folgejahren eine Minderung bis auf 236 TEUR am Ende des 
Jahres 2021.  
 
Im Haushaltsjahr 2021 stehen den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 
3.266 TEUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2.217 TEUR 
gegenüber, sodass sich hieraus ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.049 TEUR ergibt.  
 
Der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.323 TEUR. Den 
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 923 TEUR stehen Auszahlungen von 2.246 
TEUR gegenüber. Bei der Finanzierungstätigkeit beträgt der Zahlungsmittelbedarf 276 TEUR; 
hierbei handelt es sich ausschließlich um Kredittilgungen denen keine Einzahlungen aus 
Kreditaufnahmen gegenüberstehen. Die für das Jahr 2021 geplanten und genehmigten 
Kreditaufnahmen von 3.843 TEUR sind nicht beansprucht worden. 
 
Insgesamt beendet der Verband das Haushaltsjahr mit einem Rückgang des 
Zahlungsmittelbestandes um 500 TEUR. 
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3.2.3 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken 

Im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 wird im Rahmen der künftigen 
Entwicklung des Verbandes auf Chancen und Risiken eingegangen. Die Revision kann sich 
nur auf die vorgetragenen Aussagen beziehen und hierzu Stellung nehmen. 

Der Verband gibt in seinem Rechenschaftsbericht einen Ausblick auf die kommenden Jahre. 
Folgende Maßnahmen sind für den Verband von Bedeutung: 

 Grundlegende Sanierung der Kläranlage in Löschenrod; hier werden allgemeine 
Ertüchtigungsmaßnahmen durchgeführt. Zusätzlich wird in eine Nasschlammabfuhr 
zur Kläranlage Gläserzell investiert. 

 Die Sanierung der Kläranlage Zillbach ist verschoben worden. Durch erheblich 
gestiegene Baukosten sollen die Baumaßnahmen frühestens im Jahr 2023 aufgegriffen 
werden. 

 Stilllegung der Kläranlage in Weyhers und Anschluss des Kanalnetzes an das 3 km 
entfernte Ortsnetz des Nachbarortes Lütter. 

 Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung will der Verband ein 
Dokumentenmanagementsystem (E-Akte) einführen. Darüber hinaus sollen bestimmte 
Leistungen für die Bürger digital angeboten werden.  

 Durch die Erneuerung des Prozessleitsystems werden alle Systeme der 
Außenstationen eingebunden, so dass Kontrollfahrten zukünftig überflüssig werden 
sollen. 

 
Vom Abwasserverband werden die in der Hauptsache zu erfüllenden Aufgaben 
zusammengefasst; das sind die Abwasserableitung, Abwasserbehandlung sowie 
Schlammbehandlung. Darüber hinaus sind dem Verband vom Gesetzgeber weitere Aufgaben 
zugewiesen worden wie  
 

 die Verminderung des Fremdwasseranfalls durch Überprüfen und Abdichten der 
Kanäle,  

 Entsiegelung der Flächen,  

 Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr, 

 eine energieeffiziente Abwasserreinigung, 

 Verwertung des Klärschlamms. 
 
Neue Gesetze, Verordnungen sowie Ausführungsbestimmungen von Bund und Land 
beeinflussen die Arbeit des Verbandes maßgeblich.  
 
Alle Aufgaben, die der Abwasserverband zu erfüllen hat, erfordern finanzielle Mittel. Diese 
werden über die Abwassergebühren finanziert. Die Anforderungen an die Aufgabenerfüllung 
sind durch gestiegene gesetzliche Rahmenbedingungen anspruchsvoller geworden. Vom 
Abwasserverband wird es als vorrangiges Ziel angesehen, die Aufgaben möglichst effektiv und 
wirtschaftlich zu erfüllen. 
 

Nach Einschätzung der Revision ist die künftige Entwicklung im Rechenschaftsbericht 
sachgerecht dargestellt.  
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3.3 Kennzahlenanalyse 

Kennzahlen sind Maßgrößen mit dem Zweck, einen umfassenden Überblick über die 
wirtschaftliche Lage des Verbandes zu erhalten. Eine Anwendung von Kennzahlen ist 
grundsätzlich sinnvoll, allerdings ist dabei das Umfeld zu berücksichtigen (demographische, 
soziale, ökonomische Faktoren). 

Eine Vergleichbarkeit im interkommunalen Bereich ist im Vorfeld genau zu untersuchen, 
insbesondere im Hinblick auf die gegebenenfalls unterschiedliche Zuordnung von 
Buchungsdaten oder zulässigen Abweichungen nach der GemHVO (z. B. bei Nutzungsdauern 
oder der Einräumung von Wahlrechten). 

Ebenfalls ist bei der Anwendung von Kennzahlen im kommunalen Bereich zu berücksichtigen, 
dass kommunales Vermögen zum Großteil nicht veräußerbar ist und somit kein 
Schuldendeckungspotenzial besitzt. Ausschlaggebend bei Interpretationen ist deshalb nicht 
unbedingt die Höhe des Eigenkapitals, sondern die Beständigkeit in den Folgejahren. 

Das Vermögen des Verbandes beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 45.197 TEUR 
(Vorjahr: 45.335 TEUR). 

Die wesentlichen Positionen der Bilanz sowie die sich daraus ergebenden Kennzahlen haben 
sich wie folgt entwickelt: 

 

 

2021 2020 2019

EUR EUR EUR

Bilanzsumme 45.196.800 45.334.958 45.725.648

Anlagevermögen 44.736.407 44.011.234 44.394.959

Infrastrukturvermögen (ohne Grundstücke

und ohne Anlagen und Maschinen)
40.970.121 40.565.556 41.667.329

Eigenkapital 12.138.070 11.616.095 10.962.923

Sonderposten (investiv) 26.956.608 27.178.383 27.593.961

Fremdkapital (Rückstellungen, 

Verbindlichkeiten, Sonderposten für den 

Gebührenausgleich)

6.102.122 6.540.479 7.168.763

langfristiges Fremdkapital (Kredite über 5 

Jahre, Pensions- u. Beihilferückstellungen, 

Rückstellungen Deponien und Altlasten)

2.984.611 3.286.389 3.582.586

Gesamtinvestitionen (Anlagenzugänge 

Anlagevermögen ohne 

Finanzanlagevermögen)

2.195.436 1.080.228 1.094.861

Abschreibungen (auf Anlagevermögen 

ohne Finanzanlagevermögen)
1.470.262 1.463.308 1.458.408

Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten (investiv)
874.924 875.327 894.650

Historische Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten (ohne 

Finanzanlagevermögen)

78.153.188 75.957.752 74.898.101

Kumulierte Abschreibungen (auf 

Anlagevermögen ohne 

Finanzanlagevermögen)

33.416.830 31.946.568 30.503.192

Berechnungsgrundlagen aus dem 

Jahresabschluss
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Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals im Vergleich zum 
Gesamtkapital ist. Die Kennzahl beschreibt also, wie viel Prozent des Gesamtkapitals nicht 
durch Fremdkapital, sondern durch eigene Mittel finanziert wurde. 

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 26,86 % (Vorjahr: 25,62 %) und ist beim Abwasserverband 
„Oberes Fuldatal“ als durchaus solide anzusehen. 

An investiven Sonderposten, die erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für durchgeführte 
Investitionen enthalten (ohne den Sonderposten für den Gebührenausgleich), sind 
26.957 TEUR (Vorjahr: 27.178 TEUR) bilanziert. Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote 2 
von 86,50 % (Vorjahr: 85,57 %). 

Auf das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen stellt die 
Anlagevermögensquote (auch: Anlagenintensität) ab. Sie gibt Aufschluss darüber, wie hoch 
der Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen des 
Verbandes ist. Eine hohe Anlagenintensität ist für den Verband typisch, da die Vermögenslage 
durch ein hohes Infrastrukturvermögen geprägt ist. Andererseits lässt eine hohe 
Anlagenintensität auch auf hohe fixe Kosten (insbesondere Instandhaltungen) schließen. Das 
Anlagevermögen ist im Jahr 2021 mit 44.736 TEUR (Vorjahr: 44.011 TEUR) bilanziert. Die 
Anlagevermögensquote beträgt 98,98 % (Vorjahr: 97,08 %). 

 

2021 2020 2019

% % %

Eigenkapitalquote 1 26,86% 25,62% 23,98%

Eigenkapitalquote 2 86,50% 85,57% 84,32%

Anlagevermögensquote 98,98% 97,08% 97,09%

Infrastrukturquote 90,65% 89,48% 91,12%

Fremdkapitalquote 13,50% 14,43% 15,68%

Anlagendeckungsgrad 1 87,39% 88,15% 86,85%

Anlagendeckungsgrad 2 94,06% 95,61% 94,92%

Reinvestitionsquote 149,32% 73,82% 75,07%

Anlagenabnutzungsgrad 42,76% 42,06% 40,73%

Abschreibungsquote 3,29% 3,32% 3,29%

Drittfinanzierungsquote 59,51% 59,82% 61,34%

Kennzahlen

Eigenkapital

Bilanzsumme
X 100

Eigenkapital + Sonderposten (investiv)

Bilanzsumme
X 100

Anlagevermögen

Bilanzsumme
X 100

Infrastrukturvermögen (ohne Grundstücke 

und ohne Anlagen und Maschinen)

Bilanzsumme

X 100

Fremdkapital

Bilanzsumme
X 100

                                       
              

x 100

                                      
                              

              
x 100

                     
              

x 100

                                                       
                              
                           

x 100
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Die Infrastrukturquote, die Auskunft über den Anteil des in der Infrastruktur gebundenen 
Vermögens am Gesamtvermögen einer Gebietskörperschaft gibt, beträgt 90,65 % 
(Vorjahr: 89,48 %). 

Die Fremdkapitalquote des Verbandes beläuft sich auf 13,50 % (Vorjahr: 14,43 %). Diese 
Quote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und stellt genau wie die 
Eigenkapitalquote den Grad der Verschuldung bzw. der finanziellen Unabhängigkeit dar. Eine 
geringe Fremdkapitalquote ist typisch für einen Verband, der seinen Finanzbedarf in erster 
Linie durch die Erhebung von Gebühren und Beiträgen deckt. 

Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 zeigen an, wie das Anlagevermögen durch das Kapital 
finanziert ist. Das Anlagevermögen soll langfristig zur Verfügung stehen. Es handelt sich um 
langfristig gebundenes Vermögen, das ebenso langfristig finanziert sein soll. Die 
Anlagendeckung durch Eigenkapital und Sonderposten (Anlagendeckungsgrad 1) sollte gegen 
einen Wert von 100 % tendieren sowie unter weiterer Berücksichtigung des langfristigen 
Fremdkapitals (Anlagendeckungsgrad 2) möglichst über 100 % betragen. Für den Verband 
errechnet sich ein Anlagendeckungsgrad 1 von 87,39 % (Vorjahr: 88,15 %) und ein 
Anlagendeckungsgrad 2 von 94,06 % (Vorjahr: 95,61 %). 

Bei der Reinvestitionsquote wird auf das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins 
Anlagevermögen zu den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im 
Haushaltsjahr abgestellt. Sie beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im 
Haushaltsjahr den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen. Liegt die 
Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen 
erhöht, bei unter 100 % kommt es zu einem Substanzverzehr kommunalen Vermögens. Die 
Reinvestitionsquote des Verbandes beträgt im Prüfungsjahr 149,32 % (Vorjahr: 73,82 %) und 
liegt damit über dem Wert von 100 %. 

Der Anlagenabnutzungsgrad des Verbandes beläuft sich auf 42,76 % (Vorjahr: 42,06 %) und 
zeigt, zu wie viel Prozent das Anlagevermögen bereits abgeschrieben ist. Je höher der 
Anlagenabnutzungsgrad ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zeitnah notwendige 
Ersatzinvestitionen anfallen. Folglich bedeutet ein niedriger Anlagenabnutzungsgrad, dass der 
Verband mit einem neuwertigen Anlagevermögen arbeitet. Daraus lässt sich, auch in 
Verbindung mit der Reinvestitionsquote, der zukünftige Investitionsbedarf/Investitionsstau 
ableiten. 

Die Abschreibungsquote beträgt 3,29 % (Vorjahr: 3,32 %) und gibt Aufschluss über die 
durchschnittlichen Nutzungsdauern bzw. den Erneuerungszyklus der Anlagegüter. Je kleiner 
die Quote, desto länger sind die durchschnittlichen Nutzungsdauern. 

Das Verhältnis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den Aufwendungen für 
Abschreibungen (Drittfinanzierungsquote) zeigt auf, inwieweit die Aufwendungen für die 
Abschreibung des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens durch die Erträge 
aus der Auflösung der Sonderposten gedeckt werden, beziehungsweise wie sehr die nicht 
gedeckten Abschreibungen das Verwaltungsergebnis belasten. Die Erträge aus der Auflösung 
der Sonderposten decken aktuell zu 59,51 % (Vorjahr: 59,82 %) die Aufwendungen für 
Abschreibungen. 
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Für die Ergebnisrechnung werden folgende Kennzahlen beschrieben: 

Personalaufwandsquote: 

Im Jahr 2021 haben die Aufwendungen für das Personal (mit Versorgungsaufwendungen) des 
Verbandes 593 TEUR betragen. Im Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) von 3.622 TEUR entspricht dies einer 
Personalaufwandsquote (mit Versorgungsaufwendungen) von 16,37 %. 

 

Ertragsquote aus der Auflösung von Sonderposten: 

Die Erträge aus der Auflösung von investiven Sonderposten (875 TEUR) machen im 
Haushaltsjahr 2021, bezogen auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (ohne 
Finanzerträge) von 4.237 TEUR, insgesamt 20,65 % aus. 

 
  

Jahr 2021 2020 2019 2018 2017

Personalaufwandsquote 16,37% 14,81% 13,57% 14,11% 12,64%

Jahr 2021 2020 2019 2018 2017

Ertragsquote aus der 

Auflösung von Sonderposten
20,65% 20,15% 19,22% 23,58% 22,94%
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4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

4.1 Gegenstand der Prüfung 

Die Erstellung, der Inhalt und die Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses 
(bestehend aus Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang) und 
des Rechenschaftsberichtes liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstandes. 

Aufgabe des Fachdienstes Revision ist es, auf der Grundlage der durchgeführten, 
pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung, der Vermögensgegenstände und Schulden sowie des Rechenschaftsberichtes 
abzugeben. 
 
Dazu hat die Revision den Haushaltsplan, die Buchführung und den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2021 des Abwasserverbandes geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter 
Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der HGO beziehungsweise der 
GemHVO aufgestellt. 

Im Rahmen des erteilten Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften sowie der weiteren Bestimmungen der Verbandssatzung in Bezug auf den 
Jahresabschluss, den Anhang und den Rechenschaftsbericht geprüft. Die Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind in die Prüfung einbezogen worden.  

Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und 
Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die 
Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss, Anhang und Rechenschaftsbericht betreffen, nicht 
Gegenstand der Prüfung. 

4.2 Art und Umfang der Prüfung 

Die Revision hat die Prüfung nach § 16 Absatz 2 der Verbandssatzung in Verbindung mit 
§§ 128 und 131 HGO auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes nach den 
Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen (IDR-L-200) sowie in 
Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Insbesondere wird der Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin geprüft, ob: 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt sind, 

3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der 
Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 
worden ist, 

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

5. der Jahresabschluss nach § 112 Absatz 1 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes 
darstellt, 

6. der Rechenschaftsbericht nach § 51 Absatz 1 GemHVO eine zutreffende Vorstellung 
von der Lage des Verbandes vermittelt. 
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Die Prüfung beinhaltet die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses sowie 
des Anhangs und des Rechenschaftsberichtes. 

Die vorgenannten Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der 
Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. 

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß, hat die Revision eine am Risiko des 
Abwasserverbandes ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung 
wird auf der Grundlage erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen 
Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems erstellt. Darauf 
aufbauend wird ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das 
Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt. 

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die 
Bilanzierung, der Angaben im Jahresabschluss und dem Rechenschaftsbericht ein. Sie 
beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und 
Gliederungsgrundsätze sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, 
des Anhangs und des Rechenschaftsberichts. 

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Rechenschaftsberichts 
waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter 
Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt 
worden, ob sie im Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Abwasserverbandes vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend darstellen. 

Die Prüfung umfasst aussagebezogene, einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie 
Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der 
risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl durch die Prüfer. 
Die Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz hat zu folgenden Schwerpunkten 
geführt: 
 

 Zu- und Abgänge des Sachanlagevermögens zusammen mit den Sonderposten sowie  

 die Haushaltswirtschaft des Verbandes. 

Als Prüfungsunterlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, die Bestätigungen 
der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Abwasserverbandes. Insbesondere 
wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt: 

 Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der 
Vermögensgegenstände wurde auf Grundlage der vom Hessischen Ministerium des 
Innern und für Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabelle unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse erstellt.  

Die Revision hat sich davon überzeugt, dass die Bestimmung der Nutzungsdauer so 
vorgenommen wurde, dass eine Stetigkeit für künftige Festlegungen von 
Abschreibungen gewährleistet wird. 

 Die Zugänge im Bereich der Anlagen im Bau sind in Stichproben überprüft worden. 
Hierbei wurden Originalbelege im Hinblick auf ihre Aktivierungsfähigkeit eingesehen 
und mit dem Anlagenspiegel abgeglichen. 

 Prüfung der Flüssigen Mittel durch Abstimmung der gebuchten Werte mit den 
Saldenbestätigungen der Kreditinstitute. 

 Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und der sonstigen 
Vermögensgegenstände sowie der Verbindlichkeiten hat sich die Revision durch 
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Stichproben überzeugt. Dabei erfolgte die bewusste Stichprobenauswahl nach 
Wesentlichkeitsgesichtspunkten.  
Die Prüfung der Forderungen orientiert sich an der Werthaltigkeit der einzelnen 
Forderungen, die anhand von Offenen-Posten-Listen und durch Befragung der 
entsprechenden Sachbearbeiter beurteilt werden. 
 

Sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten wurden unter Heranziehung von 
Rechnungen, Schriftverkehr, Zahlungen und anderem geprüft. Bei prüfungsrelevanten 
Sachverhalten wurden Verträge und andere begründende Unterlagen eingesehen. Die 
übrigen Vermögens- und Schuldenposten wurden buchungsmäßig nachgewiesen. 

 Im Rahmen der Prüfung der Ergebnisrechnung wurde eine kritische Durchsicht 
vorgenommen und durch analytische Vorgehensweise eine Stichprobe gezogen und 
geprüft. Darüber hinaus wurde eine kritische Durchsicht der Sachkonten vorgenommen 
und die Originalbelege eingesehen. 

 Die Finanzrechnung wurde auf Plausibilität und in Abstimmung mit der Ergebnis- und 
Vermögensrechnung geprüft. 

 Die Prüfung der Haushaltswirtschaft orientierte sich an den Leitlinien des IDR zur 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft (IDR-L-720). 

Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das 
Prüfungsurteil bildet. Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte und unter dem Datum vom 
4. März 2022 mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2020. 

Alle angeforderten Aufklärungen und Nachweise wurden durch den Abwasserverband 
vorgelegt. Der Verbandsvorstand hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des 
Rechenschaftsberichts am 11. Oktober 2022 schriftlich bestätigt.  

Die Vollständigkeitserklärung bildet keinen Ersatz für eigene Prüfungshandlungen, sondern 
eine sachgerechte Ergänzung der Abschlussprüfung. Sie stellt eine umfassende Versicherung 
des Abwasserverbandes über die Vollständigkeit der erteilten Auskünfte und Nachweise dar. 
Damit wird die Verantwortlichkeit des Abwasserverbandes und seiner gesetzlichen Vertreter 
für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich des Anhangs 
und des Rechenschaftsberichtes zum Ausdruck gebracht. 
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur 
Rechnungslegung 

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Prüfung hat ergeben, dass der auf Grundlage des kommunalen 
Verwaltungskontenrahmens (KVKR) erstellte und im Berichtsjahr angewendete Kontenplan 
eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes gewährleistet. 

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege 
wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und abgelegt. Die Werte des 
vorherigen Jahresabschlusses wurden richtig im Berichtsjahr aufgeführt. 

Der Verband nutzt für die doppische Buchführung die Software NSK (New Systems 
Kommunal) von der ekom21 – Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen - in der Version 
newsystem 7 [Release 21.2.1.2]. Das Zertifikat der Software durch die TÜV 
Informationstechnik GmbH vom 17. Dezember 2020 ist bis zum 30. April 2023 gültig und liegt 
der Revision vor. 

Die vom Abwasserverband getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen sind 
im Wesentlichen geeignet, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und 
IT-Systeme zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen gehören ein geeigneter Passwortschutz, 
eine regelmäßige Datensicherung sowie eine regelmäßige Softwareaktualisierung.  

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet in Grundzügen eine 
vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der 
Rechnungslegung.  

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen 
Vorschriften sowie der Verbandssatzung. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen 
entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, 
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht.  

Der Zweckverband hat seinen Haushalt in den Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung mit 
dem Produkt Abwasserbeseitigung gegliedert. 

Das Produkt Abwasserbeseitigung setzt sich aus verschiedenen Kostenstellen zusammen. 

Ergänzend zur Jahresabschlussprüfung erfolgten nach § 131 Absatz 1 Nummer 2 HGO in 
Verbindung mit § 27 GemKVO am 16. April sowie am 29. November 2021 Kassenprüfungen. 

Im Rahmen des Jahresabschlusses ist die Vergabe der Neuausrichtung der IT-Infrastruktur 
des Abwasserverbandes an einen externen Dienstleister geprüft worden. Die Prüfung hat 
ergeben, dass vergaberechtlichen Regelungen nicht entsprochen wurde. Hierzu ergeht ein 
separater Bericht an den Verbandsvorstand. 
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5.1.2 Jahresabschluss und Anhang 

Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Der Jahresabschluss wurde 
ordnungsgemäß aus der Buchhaltung des Abwasserverbandes entwickelt. Die 
Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital und die Sonderposten wurden im 
Wesentlichen nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. 

Gemäß § 14 GemHVO ist zur Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit sowie der Leistungsfähigkeit eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. 
Der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung ist bis zum Prüfungszeitpunkt noch nicht 
durchgeführt worden.  

Die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung wurde im Wesentlichen ordnungsgemäß 
erstellt. Auf die Erstellung von Teilrechnungen wurde verzichtet, da der Abwasserverband nur 
das Produkt Abwasserbeseitigung bewirtschaftet. 
 
Der Anhang enthält nach § 112 Absatz 4 Nummer 1 HGO in Verbindung mit § 50 GemHVO die 
notwendigen Erläuterungen der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der 
Finanzrechnung, insbesondere die von dem Verband angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben. 

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 
ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet 
worden ist und im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden 
Satzungen entspricht. 

5.1.3 Rechenschaftsbericht 

Der vom Verbandsvorstand erstellte Rechenschaftsbericht ist diesem Bericht als Anlage 7.1.5 
beigefügt. Der Rechenschaftsbericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Prüfung 
ergab, dass der Rechenschaftsbericht 

 im Wesentlichen Stellung nimmt zum Verlauf der Haushaltswirtschaft und der 
wirtschaftlichen Lage des Verbandes, auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der 
Aufgabenerfüllung, 

 mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, 

 insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt, 

 die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung in Grundzügen darstellt,  

 die wesentlichen nach § 112 Absatz 3 HGO in Verbindung mit § 51 GemHVO 
erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält. 

Der Rechenschaftsbericht ist ein wichtiges Instrument, der den Leser konkret über die 
Ereignisse und Besonderheiten des Haushaltsjahres informieren soll. Ihm kommt eine 
erweiterte Erläuterungs-, Informations- und Rechenschaftsfunktion zu. Die 
Verbandsversammlung soll dadurch die Möglichkeit erhalten, zukunftsbezogen 
Steuerungsentscheidungen treffen zu können. Dem Fachdienst Revision sind keine nach 
Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt 
geworden, über die zu berichten wäre.   
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5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Die Prüfung hat zu den unter Ziffer 3.2 dieses Berichts dargestellten Prüfungsergebnissen 
geführt. Nach Überzeugung des Fachdienstes Revision vermittelt der Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen und Verbände im 
Wesentlichen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Abwasserverbandes.  

Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende Darstellung von der Lage des 
Abwasserverbandes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung dar. 

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Haushaltsjahr ausgeübten 
Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie die nachfolgenden wesentlichen 
wertbestimmenden Faktoren (Einfluss von wertbestimmenden Parametern auf die 
wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie die Annahmen und Ausübung von 
Ermessensentscheidungen) sind im Hinblick auf die Beurteilung der Gesamtaussage des 
Jahresabschlusses besonders zu erwähnen: 

 Das Anlagevermögen ist zum Prüfungsstichtag grundsätzlich zu Anschaffungs- und 
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als 
Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. 
Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen 
Nutzungsdauer zu Grunde gelegt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den 
niedrigeren Marktwert sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden. 

 Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind zu ihrem Nominalwert angesetzt. 

 Die Flüssigen Mittel werden zum Stichtagswert durch Kontoauszüge und 
Saldenbestätigungen nachgewiesen. 

5.2.3 Änderungen der Bewertungsgrundlagen 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Jahresabschluss 2021 gegenüber 
dem Vorjahr unverändert angewendet. 
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5.3 Aufgliederungen und Erläuterungen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung 
gegenüber dem Vorjahr unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten dargestellt. Daher 
kann die Darstellung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung von den Mustern der 
GemHVO abweichen und es kann aufgrund des Ausweises in vollen Eurobeträgen zu 
Rundungsdifferenzen kommen. 

5.3.1 Vermögensrechnung – AKTIVA 
 

 
 

Im Vorjahresvergleich hat sich die Bilanzsumme des Abwasserverbandes um 138 TEUR 
gemindert und beläuft sich auf 45.197 TEUR (Vorjahr: 45.335 TEUR). 
 
Die Vermögensrechnung wird vom Sachanlagevermögen dominiert, das sich auf 
44.724 TEUR (Vorjahr: 43.999 TEUR) beläuft und im Vergleich zum Vorjahr um 725 TEUR 
angestiegen ist. Den Gesamtzugängen im Haushaltsjahr von 2.195 TEUR stehen die 
Abschreibungen von 1.470 TEUR gegenüber. In den Zugängen zeigt sich die 
Investitionstätigkeit des Verbandes; hier sind die folgenden Sachverhalte von wesentlicher 
Bedeutung: 
 

 Ertüchtigungsmaßnahmen an der Kläranlage in Löschenrod (554 TEUR); 

 Erschließung von jeweils 13 Bauplätzen in den Neubaugebieten „Am Bergacker II. BA“ 
in Schmalnau (301 TEUR) sowie „Ziegelhütte II“ in Weyhers (257 TEUR),  

 das bereits vorhandene Baugebiet „Ziegelhütte Weyhers“ zeigt im Jahr 2021 Zugänge 
von 100 TEUR und kann mit einem Gesamtbetrag von 270 TEUR aktiviert werden, 

 die Investitionen für Hausanschlüsse in den Neubaugebieten belaufen sich auf 
insgesamt 233 TEUR, 

 für die Kläranlage in Thalau wurde das Optimierungskonzept zur Energieeinsparung 
und Steigerung der Reinigungsleistung umgesetzt (128 TEUR). 

 

Ver-

änderung

EUR % EUR % EUR

Vermögensstruktur

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 12.171 0,03 12.112 0,03 59

Sachanlagevermögen 44.724.187 98,95 43.999.072 97,05 725.115

Finanzanlagevermögen 50 0,00 50 0,00 0

44.736.407 98,98 44.011.234 97,08 725.174

Umlaufvermögen

Forderungen aus Zuweisungen 2.274 0,01 1.275 0,00 998

Forderung aus Steuern / steuerähnliche Abgaben 203.889 0,45 502.251 1,11 -298.363

Forderungen aus Lieferung und Leistung 606 0,00 29.352 0,06 -28.746

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1 0,00 0 0,00 1

Sonstige Vermögensgegenstände 17.050 0,04 4.470 0,01 12.580

Flüssige Mittel 236.574 0,52 786.376 1,73 -549.802

460.393 1,02 1.323.724 2,92 -863.332

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0,00 0 0,00 0

45.196.800 100,00 45.334.958 100,00 -138.158

31.12.2021 31.12.2020
Vermögensübersicht
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Beim Umlaufvermögen nehmen die Flüssigen Mittel des Verbandes im Vorjahresvergleich um 
550 TEUR ab (236 TEUR; Vorjahr: 786 TEUR).  
 
Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben verringern sich im 
Vorjahresvergleich um insgesamt 298 TEUR auf 204 TEUR (Vorjahr: 502 TEUR). Für diesen 
Rückgang sind die Forderungen aus Beiträgen maßgeblich verantwortlich, die um 240 TEUR 
niedriger sind.  
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 28 TEUR geringer (1 TEUR; 
Vorjahr: 29 TEUR). Insbesondere die Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und 
Leistungen sind niedriger als im Vorjahr (4 TEUR; Vorjahr: 30 TEUR). Insgesamt hat der 
Verband Forderungen von 26 TEUR einzelwertberichtigt. Pauschalwertberichtigungen sind in 
Höhe von 4 TEUR erfolgt.  
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände ist zum Abschlussstichtag vorzunehmen 
(Stichtagsprinzip). Durch die Stichtagsbetrachtung unterliegen die Forderungen des 
Verbandes, je nach ihrer Fälligkeit, allgemeinen Schwankungen 
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5.3.2 Vermögensrechnung – PASSIVA 
 

 
 

Die Netto-Position ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. 
 
Das Eigenkapital des Verbandes hat sich im Vorjahresvergleich um insgesamt 522 TEUR 
erhöht. Diese Steigerung ist insbesondere auf die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis des 
Vorjahres (635 TEUR) zurückzuführen, die im Haushaltsjahr der Rücklage zugeführt worden 
sind.  
 
Der Bestand an Sonderposten hat sich um insgesamt 331 TEUR verringert und beläuft sich auf 
28.065 TEUR. Der Anteil der investiven Sonderposten beträgt dabei 26.957 TEUR (Vorjahr: 
27.178 TEUR). Den gesamten Zugängen von 741 TEUR stehen Auflösungen von insgesamt 
1.072 TEUR gegenüber. Die Zugänge zum investiven Sonderposten von 653 TEUR ergeben 
sich im Wesentlichen aus  
 

 Beiträgen (156 TEUR), 

 Straßenentwässerungskosten für Kanalbaumaßnahmen (330 TEUR). Nach einem 
Beschluss des Verbandsvorstandes vom 16. Oktober 2018 werden die 
ertragswirksamen Auflösungen dieses Sonderpostens den Mitgliedskommunen 
erstattet; im Jahr 2021 belaufen sich die Erstattungen auf insgesamt 104 TEUR, 

 Zuschuss des Landes Hessen zur Optimierung der Kläranlage in Thalau (84 TEUR), 

 Veranlagung von Anschlusskosten an das Kanalnetz (83 TEUR). 

 

Kapital Veränderung

EUR % EUR % EUR

Kapitalstruktur

Eigenkapital

Netto-Position 5.925.148 13,11 5.925.148 13,07 0

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis 5.579.232 12,34 4.943.781 10,91 635.452

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnis 111.714 0,25 93.994 0,21 17.720

ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag 510.315 1,13 635.452 1,40 -125.137

11.660 0,03 17.720 0,04 -6.060

12.138.070 26,85 11.616.095 25,62 521.975

Sonderposten

Zuweisungen 14.121.525 31,24 14.477.397 31,93 -355.872

Investitionsbeiträge 10.544.175 23,33 10.701.410 23,61 -157.235

Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.108.741 2,45 1.218.427 2,69 -109.686

Sonstige Sonderposten 2.290.908 5,07 1.999.576 4,41 291.332

28.065.349 62,10 28.396.811 62,64 -331.461

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 4.439.646 9,82 4.715.434 10,40 -275.788

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen 104.190 0,23 99.274 0,22 4.916

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 287.665 0,64 355.593 0,78 -67.928

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähn. Abg. 0 0,00 19.384 0,04 -19.384

Sonstige Verbindlichkeiten 161.879 0,36 132.367 0,29 29.512

4.993.381 11,05 5.322.052 11,74 -328.671

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0,00 0 0,00 0

45.196.800 100,00 45.334.958 100,00 -138.158

31.12.2021 31.12.2020

außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag
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Der Sonderposten für den Gebührenausgleich des Abwasserverbandes beläuft sich zum 
31. Dezember 2021 auf 1.109 TEUR. Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 
bis 2022 wurde dem Sonderposten ein Betrag von 198 TEUR entnommen. Aufgrund der 
durchgeführten Nachkalkulation sind dem Sonderposten im Haushaltsjahr 2021 88 TEUR 
zugeführt worden. Die Kalkulationen teilen sich in die Kostenbereiche Schmutz- und 
Niederschlagswasser auf. 
 
Die Kreditverbindlichkeiten mindern sich um 276 TEUR, was ausschließlich auf die 
Auszahlung für die Tilgung von Krediten zurückzuführen ist. Zu Kreditaufnahmen ist es im 
Jahr 2021 nicht gekommen, daher ist keine Netto-Neuverschuldung entstanden. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mindern sich um 68 TEUR (288 TEUR; 
Vorjahr: 356 TEUR). Maßgeblichen Anteil haben hier die investiven Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen (217 TEUR; Vorjahr: 267 TEUR).  
 
Die Bewertung der Schulden ist zum Abschlussstichtag vorzunehmen (Stichtagsprinzip). 
Durch die Stichtagsbetrachtung unterliegen die Verbindlichkeiten grundsätzlich allgemeinen 
Schwankungen, je nach Fälligkeit. 
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5.3.3 Ergebnisrechnung 
 

 
 

Der Verband schließt das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss von 522 TEUR ab. 
Dieser setzt sich aus einem ordentlichen Überschuss von 510 TEUR und einem 
außerordentlichen Überschuss von 12 TEUR zusammen. Im Vorjahresvergleich fällt der 
Jahresüberschuss damit um 131 TEUR geringer aus.  

Den ordentlichen Erträgen des Verbandes von 4.236 TEUR stehen ordentliche Aufwendungen 
von 3.622 TEUR gegenüber.  

Wesentlichen Anteil an den ordentlichen Erträgen haben die Erträge aus öffentlich-rechtlichen 
Leistungsentgelten (3.138 TEUR) sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 
(1.073TEUR). 

Die wesentlichen Ertragsarten des Verbandes sowie deren Entwicklung im Zeitablauf sind in 
der folgenden Übersicht dargestellt: 

 

Veränderung

EUR % EUR % EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0,0 0 0,0 0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.138.367 74,1 3.085.560 71,0 52.807

Kostenersatzleistungen/ -erstattungen 10.915 0,3 17.896 0,4 -6.980

Erträge aus Steuern und Abgaben 0 0,0 0 0,0 0

Erträge aus Transferleistungen 0 0,0 0 0,0 0

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 12.000 0,3 0 0,0 12.000

Erträge aus Auflösung Sonderposten 1.072.902 25,3 1.238.963 28,5 -166.061

Sonstige ordentliche Erträge 2.647 0,1 630 0,0 2.017

Ordentliche Erträge 4.236.832 100,0 4.343.050 100,0 -106.218

Personalaufwendungen 556.456 15,4 497.505 13,8 58.951

Versorgungsaufwendungen 36.528 1,0 35.070 1,0 1.458

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.377.234 38,0 1.406.259 39,1 -29.025

Abschreibungen 1.474.044 40,7 1.469.602 40,9 4.442

Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse 104.190 2,9 99.274 2,8 4.916

Steueraufwendungen/ Umlageverpflichtungen 72.494 2,0 85.954 2,4 -13.460

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.429 0,0 1.556 0,0 127

Ordentliche Aufwendungen 3.622.376 100,0 3.595.220 100,0 27.156

Verwaltungsergebnis 614.456 747.830 -133.374

Finanzerträge 7.676 5.204 2.472

Finanzaufwendungen 111.817 117.582 -5.765

Finanzergebnis -104.141 -112.378 8.237

Ordentliches Ergebnis 510.315 635.452 -125.137

Außerordentliche Erträge 15.445 18.432 -2.987

Außerordentliche Aufwendungen 3.785 712 3.074

Außerordentliches Ergebnis 11.660 17.720 -6.060

Jahresergebnis 521.975 653.172 -131.197

Ergebnisrechnung
31.12.2021 31.12.2020
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An den ordentlichen Aufwendungen haben die Abschreibungen (1.474 TEUR), die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.377 TEUR) einen bedeutenden Anteil. Der 
Personalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwand) beläuft sich im Haushaltsjahr auf 
insgesamt 593 TEUR. Die wichtigsten Aufwandsarten des Verbandes sowie deren 
Entwicklung im Zeitablauf sind in der folgenden Übersicht im Einzelnen dargestellt: 
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Die folgende Übersicht zeigt die wesentlichen Positionen der Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen sowie deren Entwicklung: 

 

Im außerordentlichen Ergebnis weist der Verband einen Überschuss von 12 TEUR aus. 
Hierbei handelt es sich nahezu ausschließlich um sonstige außerordentliche Erträge 
(15 TEUR) wie z. B. Säumniszuschläge und Gebühren aus Vorjahren. 
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Ergebnisse der einzelnen Kostenstellen 
 
Der Abwasserverband gliedert sich in das Produkt der Abwasserbeseitigung, das sich 
wiederum in die verschiedenen Kostenstellen unterteilt. Folgende wesentliche Kostenstellen 
werden aus Sicht der Revision dargestellt. 
 

 
 
Das Jahresergebnis dieser Kostenstelle (-124 TEUR) resultiert hauptsächlich aus den 
ordentlichen Aufwendungen (133 TEUR), die von den Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (117 TEUR) dominiert werden. 
 

 
 
 

Kostenstelle

1153805000 Verwaltung

Ansatz Ergebnis Vergleich

Summe der ordentlichen Erträge 0 300 300

Summe der ordentlichen Aufwendungen 135.420 132.922 -2.498

Verwaltungsergebnis -135.420 -132.622 2.798

Finanzerträge 6.150 7.446 1.296

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

Finanzergebnis 6.150 7.446 1.296

Ordentliches Ergebnis -129.270 -125.176 4.094

Außerordentliche Erträge 0 1.425 1.425

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 1.425 1.425

Jahresergebnis -129.270 -123.752 5.518

Erlöse der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Kosten der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -129.270 -123.752 5.518

Kostenstelle

1153805999 Allgemeines

Ansatz Ergebnis Vergleich

Summe der ordentlichen Erträge 4.200.620 3.407.889 -792.731

Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.364.219 983.261 -1.380.958

Verwaltungsergebnis 1.836.401 2.424.628 588.227

Finanzerträge 0 227 227

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 132.500 111.817 -20.683

Finanzergebnis -132.500 -111.590 20.910

Ordentliches Ergebnis 1.703.901 2.313.038 609.137

Außerordentliche Erträge 10.000 11.399 1.399

Außerordentliche Aufwendungen 0 3.785 3.785

Außerordentliches Ergebnis 10.000 7.614 -2.386

Jahresergebnis 1.713.901 2.320.651 606.750

Erlöse der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Kosten der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 1.713.901 2.320.651 606.750
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Das Jahresergebnis zu dieser Kostenstelle ist mit +2.321 TEUR ausgewiesen. Auf der 
Ertragsseite sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gebucht, die von maßgeblicher 
Bedeutung (3.128 TEUR) sind. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich 
auf 278 TEUR. 
 
Bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen (593 TEUR – einschl. 
Versorgungsaufwand) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (201 TEUR) 
die wesentlichen Positionen. 
 

 
 
Bei der Kläranlage Löschenrod werden die ordentlichen Aufwendungen von den 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (465 TEUR) dominiert; die Abschreibungen der 
Kläranlage belaufen sich auf 63 TEUR. Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten (53 TEUR). Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 499 TEUR. 
 

Kostenstelle

1153800100 Kläranlage Löschenrod

Ansatz Ergebnis Vergleich

Summe der ordentlichen Erträge 0 53.557 53.557

Summe der ordentlichen Aufwendungen 491.670 552.283 60.613

Verwaltungsergebnis -491.670 -498.726 -7.056

Finanzerträge 0 0 0

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis -491.670 -498.726 -7.056

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis -491.670 -498.726 -7.056

Erlöse der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Kosten der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -491.670 -498.726 -7.056
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Für die Kläranlage in Rothemann ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 205 TEUR. Maßgeblich 
sind hier die Abschreibungen (120 TEUR) sowie die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (77 TEUR). An Erträgen sind lediglich die ertragswirksamen Auflösungen der 
Sonderposten (2 TEUR) gebucht. 
 

 
 
Die Kläranlage Zillbach zeigt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 30 TEUR 
sowie Abschreibungen von 36 TEUR. Bei den ordentlichen Erträgen (18 TEUR) handelt es 
sich ausschließlich um die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten. 
 

Kostenstelle

1153800200 Kläranlage Rothemann

Ansatz Ergebnis Vergleich

Summe der ordentlichen Erträge 750 2.828 2.078

Summe der ordentlichen Aufwendungen 124.100 208.067 83.967

Verwaltungsergebnis -123.350 -205.239 -81.889

Finanzerträge 0 0 0

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis -123.350 -205.239 -81.889

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis -123.350 -205.239 -81.889

Erlöse der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Kosten der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -123.350 -205.239 -81.889

Kostenstelle

1153800300 Kläranlage Zillbach

Ansatz Ergebnis Vergleich

Summe der ordentlichen Erträge 0 17.666 17.666

Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.600 75.463 34.863

Verwaltungsergebnis -40.600 -57.797 -17.197

Finanzerträge 0 0 0

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis -40.600 -57.797 -17.197

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis -40.600 -57.797 -17.197

Erlöse der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Kosten der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -40.600 -57.797 -17.197
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Der Jahresfehlbetrag der Kläranlage Rommers ist mit 18 TEUR ausgewiesen und wird von den 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13 TEUR) maßgeblich verursacht.  
 

 
 

Der Jahresfehlbetrag der Kläranlage Ried (-155 TEUR) ergibt sich aus den ordentlichen 
Aufwendungen (219 TEUR), die von den Abschreibungen (116 TEUR) sowie den 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (93 TEUR) dominiert werden. Bei den 
ordentlichen Erträgen sind die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (64 TEUR) 
maßgeblich. 

 

Kostenstelle

1153800700 Kläranlage Rommers

Ansatz Ergebnis Vergleich

Summe der ordentlichen Erträge 0 2.959 2.959

Summe der ordentlichen Aufwendungen 17.500 20.964 3.464

Verwaltungsergebnis -17.500 -18.005 -505

Finanzerträge 0 0 0

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis -17.500 -18.005 -505

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis -17.500 -18.005 -505

Erlöse der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Kosten der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -17.500 -18.005 -505

Kostenstelle

1153800400 Kläranlage Ried

Ansatz Ergebnis Vergleich

Summe der ordentlichen Erträge 250 64.030 63.780

Summe der ordentlichen Aufwendungen 121.730 218.871 97.141

Verwaltungsergebnis -121.480 -154.841 -33.361

Finanzerträge 0 0 0

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis -121.480 -154.841 -33.361

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis -121.480 -154.841 -33.361

Erlöse der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Kosten der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -121.480 -154.841 -33.361
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Den ordentlichen Aufwendungen für die Kläranlage Weyhers, die von den Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen (41 TEUR) bestimmt werden, stehen lediglich ordentliche Erträge 
aus der Auflösung von Sonderposten (8 TEUR) gegenüber. 

 

 
 
Bei den ordentlichen Aufwendungen für die Kläranlage Thalau muss der Verband für Sach- 
und Dienstleistungen 77 TEUR verbuchen; die Abschreibungen belaufen sich auf 83 TEUR. 
An ordentlichen Erträgen sind hauptsächlich die ertragswirksamen Auflösungen von 
Sonderposten (40 TEUR) angefallen.  
 
 
 
 

Kostenstelle

1153800500 Kläranlage Weyhers

Ansatz Ergebnis Vergleich

Summe der ordentlichen Erträge 0 7.565 7.565

Summe der ordentlichen Aufwendungen 92.200 58.377 -33.823

Verwaltungsergebnis -92.200 -50.812 41.388

Finanzerträge 0 0 0

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis -92.200 -50.812 41.388

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis -92.200 -50.812 41.388

Erlöse der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Kosten der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -92.200 -50.812 41.388

Kostenstelle

1153800600 Kläranlage Thalau

Ansatz Ergebnis Vergleich

Summe der ordentlichen Erträge 0 41.006 41.006

Summe der ordentlichen Aufwendungen 93.060 166.731 73.671

Verwaltungsergebnis -93.060 -125.725 -32.665

Finanzerträge 0 0 0

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis -93.060 -125.725 -32.665

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis -93.060 -125.725 -32.665

Erlöse der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Kosten der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 0 0 0

Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -93.060 -125.725 -32.665
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5.3.4 Finanzrechnung 
 

 

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und dient der 
Darstellung der Finanzkraft des Verbandes. Sie zeigt die Möglichkeit zur Finanzierung von 
Investitionen und entspricht einer Kapitalflussrechnung (Cashflow). 

In der Finanzrechnung sowie auch im Finanzhaushalt werden die Finanzmittelflüsse getrennt 
ausgewiesen in: 

 Laufende Verwaltungstätigkeit 

 Investitionstätigkeit 

 Finanzierungstätigkeit 

 Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge 

Ziel der Finanzrechnung ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Finanzlage des Verbandes darzustellen. Die finanzielle Situation soll im Nachfolgenden, auf 
Grundlage der direkten Finanzrechnung, erläutert werden (siehe auch vorstehende Tabelle). 

Nach der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2021 von 
550 TEUR. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Mittel des Vorjahres von 786 TEUR 
beträgt der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 236 TEUR. 

 

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

EUR EUR EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.266.110 3.063.066 203.044

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.217.482 2.070.527 146.955

1.048.628 992.539 56.089

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 923.268 205.616 717.652

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.245.911 1.231.494 1.014.417

-1.322.643 -1.025.878 -296.765

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 275.788 271.125 4.663

-275.788 -271.125 -4.663

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 8.839 -8.839

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 0 0

0 8.839 -8.839

-549.802 -295.624 -254.178

786.376 1.082.001 -295.624

236.574 786.376 -549.802

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

des Haushaltsjahres

Zahlungsmittelbestand am Anfang des HH.-Jahres

Zahlungsmittelbestand am Ende des 

Haushaltsjahres

Finanzrechnung - direkt

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

aus Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
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Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.266 TEUR) übersteigen die 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.217 TEUR), sodass sich ein 
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.049 TEUR ergibt. 

Maßgebliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen dabei die 
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, insbesondere die Einzahlungen aus 
Benutzungsgebühren (3.232 TEUR) dar. Dagegen setzen sich die Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit vor allem aus den Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen (1.319 TEUR) und den Personalauszahlungen (590 TEUR – einschließlich 
Versorgungsauszahlungen) zusammen. 

Die Investitionstätigkeit schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.323 TEUR ab. Die 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 923 TEUR und die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 2.246 TEUR. Dabei werden die investiven Auszahlungen von den 
Baumaßnahmen des Verbandes bestimmt (1.415 TEUR) sowie weiteren Auszahlungen für 
Investitionen in die vorhandene Abwasserbeseitigung (722 TEUR). 

Den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 276 TEUR stehen keine 
Kreditaufnahmen gegenüber, so dass es im Haushaltsjahr 2021 zu keiner 
Nettoneuverschuldung gekommen ist.  
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5.4 Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 

5.4.1 Allgemeine Feststellungen 

Im Rahmen der Prüfung und der Berichterstattung über die Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft ist eine Feststellung zu treffen, ob diese den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften entspricht. In die Prüfung mit einbezogen wurden die Vorschriften zu den 
allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung, der 
Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan. 

Gemäß § 1 GemHVO in Verbindung mit § 94 HGO hat der Abwasserverband einen 
Haushaltsplan mit Vorbericht, eine 5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung, eine Übersicht über 
den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über den 
voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen vorzulegen. Diese Teilbereiche 
sind der Haushaltssatzung beigefügt. Die Daten der Haushaltssatzung 2021 stellen sich wie 
folgt dar: 

 

*von den in der Haushaltssatzung veranschlagten Kreditermächtigungen sind mit Verfügung der Kommunalaufsicht 

des Landrates des Landkreises Fulda vom 1. Februar 2022 tatsächlich 3.843 TEUR genehmigt worden. 

im Ergebnishaushalt EUR

im ordentlichen Ergebnis 394.021

Gesamtbetrag der Erträge 4.207.770

Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.813.749

im außerordentlichen Ergebnis 10.000

Gesamtbetrag der Erträge 10.100

Gesamtbetrag der Aufwendungen 100

Jahresergebnis 404.021

im Finanzhaushalt

Saldo laufender Verwaltungstätigkeit 808.623

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.358.733

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.202.000

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.100.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 393.010

Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 672.346

Kreditermächtigungen*

4.100.000

Verpflichtungsermächtigungen

0

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

500.000
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Die Haushaltssatzung wurde von der Verbandsversammlung am 21. Dezember 2020 
beschlossen und mit Verfügung vom 1. Februar 2021 durch die Kommunalaufsicht des 
Landkreises Fulda genehmigt. Mit Verfügung der Kommunalaufsicht sind von den 
veranschlagten Kreditaufnahmen (4.100 TEUR) insgesamt 3.843 TEUR genehmigt worden. 

Die von der Verbandsversammlung beschlossene und durch die Kommunalaufsicht 
genehmigte Haushaltssatzung ist in den Mitgliedskommunen öffentlich bekannt gemacht 
worden und hat vom 1. März bis 9. März 2021 öffentlich ausgelegen.  

Bis zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
befindet sich der Abwasserverband in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO. Die 
Prüfung der Haushaltswirtschaft hat ergeben, dass diese im Wesentlichen gemäß den 
haushaltsrechtlichen Vorschriften vollzogen wurde. 

Eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2024 nach 
§ 9 GemHVO in Verbindung mit § 101 HGO ist im Haushaltsplan enthalten. 

5.4.2 Kreditermächtigungen und Kreditaufnahmen 

Gemäß § 2 der Haushaltssatzung sind Kredite zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen von insgesamt 4.100 TEUR veranschlagt. Mit Verfügung 
vom 1. Februar 2021 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda sind die 
veranschlagten Kreditaufnahmen auf einen Betrag von 3.843 TEUR gekürzt worden. 

Nach der Finanzrechnung erfolgen im Haushaltsjahr 2021 keine Einzahlungen aus 
Kreditaufnahmen. 

5.4.3 Verpflichtungsermächtigungen 

Nach § 102 Absatz 1 HGO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen 
Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unbeschadet 
§ 102 Absatz 5 HGO nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.  

Der Verband veranschlagt in § 3 der Haushaltssatzung keine Verpflichtungsermächtigungen 
für das Haushaltsjahr 2021. 

5.4.4 Liquiditätskredite 

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen kann der Verband gem. § 105 Absatz 1 HGO 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des 
in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrages aufnehmen, soweit keine 
anderen Mittel zur Verfügung stehen. Liquiditätskredite sollen bis spätestens zum Ende des 
Haushaltsjahres zurückgeführt werden. 

Der Verband hat für das Haushaltsjahr 2021 nach § 4 der Haushaltssatzung Liquiditätskredite 
in Höhe von 500 TEUR veranschlagt. 

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 sind keine Liquiditätskredite in der 
Vermögensrechnung ausgewiesen. 
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5.4.5 Liquiditätsreserve und Kredittilgung 

Nach § 106 Absatz 1 HGO hat der Verband seine stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. 
Hierzu soll sich der geplante Bestand an Flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der 
Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 
belaufen (Liquiditätsreserve). Die Vorgabe des § 106 Absatz 1 HGO wird im Haushaltsjahr 
2021 erfüllt. 

 

Gemäß § 3 Absatz 2 GemHVO soll der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 
mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten 
sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können. 

Die ordentliche Tilgung der Kredite im Haushaltsjahr 2021 kann vollständig aus laufender 
Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Ein Beitrag zum Sondervermögen „Hessenkasse“ ist 
nicht zu leisten. 

 

 

 

 

Höhe tatsächliche Liquiditätsreserve

EUR

Durchschnitt 

(2017-2019)

2 % des 

Durchschnitts als 

Liquiditätsreserve

Tatsächlich vorhandene flüssige 

Mittel zum 31.12.2020 einschließlich 

Liquiditätskredite

EUR EUR EUR EUR

Jahresabschluss 2017 6.312.843

Jahresabschluss 2018 6.676.955

Jahresabschluss 2019 7.141.555

6.710.451 134.209 319.495

Liquiditätsreserve 2021 (§ 106 Absatz 1 HGO)
Haushaltsplanung

Vorgeschriebener Liquiditätspuffer

EUR

38.257
Ausgewiesener Liquiditätspuffer im

Finanzstatusbericht zum HH-Plan 2021
236.119

Haushalts-IST

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit laut 

Finanzrechnung

Haushaltsplan Jahresabschluss

EUR EUR

808.623 1.048.628
393.010 275.788

0 0

393.010 275.788

393.010 275.788

Vergleich Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 

ordentlichen Auszahlungen zur Tilgung von Krediten 2021

(§ 3 Absatz 2 GemHVO)

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten nach Abzug 

von Tilgungsleistungen Dritter

Auszahlungen an das Sondervermögen "Hessenkasse"

Summe an Auszahlungen für die Tilgung von Krediten lt. Finanzrechnung
(Auszahlungen für Kredittilgungen + Eigenbeitrag Hessenkasse)



Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 
des Zweckverbandes Abwasserverband „Oberes Fuldatal“ 

 

 

 
Fachdienst 1400 – Revision 

Seite 43 von 50 

 

5.4.6 Haushaltsvermerke 

Der Verband bewirtschaftet ausschließlich das Produkt Abwasserbeseitigung. Der 
Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt des Produktes Abwasserbeseitigung bilden 
jeweils ein Budget im Sinne des § 4 GemHVO.  

Haushaltsvermerke hinsichtlich der Zweckbindung von Erträgen und Aufwendungen sowie 
Einzahlungen und Auszahlungen gemäß § 19 GemHVO sind im Haushaltsplan 2021 nicht 
vorgesehen. 

Nach § 20 Absatz 1 GemHVO sind die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen der 
Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Eine 
abweichende Regelung (Haushaltsvermerk) ist im Haushaltsplan 2021 nicht erfolgt. 

Im Haushaltsplan 2021 werden keine Haushaltsansätze gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für 
übertragbar erklärt. Der Verband hat keine Ermächtigungen des Ergebnishaushalts vom Jahr 
2020 ins Jahr 2021 übertragen noch aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022. 

Die Ansätze der Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung 
für ihren Zweck verfügbar (§ 21 Absatz 2 GemHVO).  

Der Verband hat Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.273 TEUR aus dem Haushaltsjahr 2020 nach 2021 
übertragen; von diesem Betrag sind 1.532 TEUR im Jahr 2021 beansprucht worden.  

Ins Haushaltsjahr 2022 werden Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen von 4.480 TEUR übertragen.  

Eine Übersicht über die übertragenen Haushaltsansätze hat der Verband vorgelegt und als 
Anlage dem Anhang beigefügt. 

5.4.7 Einhaltung des Haushaltsplanes 

Im Haushaltsjahr 2021 fallen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
gemäß § 100 HGO für verschiedene Baumaßnahmen und einem Fahrzeugneukauf in Höhe 
von insgesamt 165 TEUR an. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen sind nach § 20 Absatz 1 und 3 GemHVO innerhalb des Budgets durch 
Einsparungen in Höhe von 199 TEUR gedeckt. 
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5.4.8 Plan-Ist-Vergleich 
 

 

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ist der tatsächliche Jahresüberschuss um 
118 TEUR höher (Ergebnis: 522 TEUR; fortgeschriebener Ansatz: 404 TEUR).  

Bei den ordentlichen Erträgen kann der Verband im Vergleich zu den Planungen des 
fortgeschriebenen Ansatzes eine Steigerung um 35 TEUR erreichen (Ergebnis: 4.237 TEUR; 
fortgeschriebener Ansatz: 4.202 TEUR). Insbesondere die Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten (Ergebnis: 1.073 TEUR; fortgeschriebener Ansatz: 1.058 TEUR) und die 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Ergebnis: 12 TEUR; fortgeschriebener Ansatz: 
0 TEUR) sind besser ausgefallen als geplant.  

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf 3.622 TEUR und sind im 
Vergleich zu den Planungen (fortgeschriebener Ansatz: 3.681 TEUR) um 59 TEUR niedriger.  

Maßgeblich verantwortlich für diese Abweichung sind die Steueraufwendungen einschließlich 
der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen, die zum fortgeschriebenen Ansatz um 
140 TEUR geringer ausgefallen sind (Ergebnis: 72 TEUR; fortgeschriebener Ansatz: 
212 TEUR). Dagegen haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im 
Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 78 TEUR erhöht (Ergebnis: 1.377 TEUR; 
fortgeschriebener Ansatz: 1.299 TEUR). Ursächlich für diese Erhöhung ist im Wesentlichen die 
Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenausgleich von 88 TEUR (fortgeschriebener 
Ansatz: 0 TEUR), die als ein Davon-Vermerk unter dieser Position erfasst ist.  

Zudem sind die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 
(Ergebnis: 593 TEUR; fortgeschriebener Ansatz: 606 TEUR) um 13 TEUR geringer, während 
die Abschreibungen (Ergebnis: 1.474 TEUR; fortgeschriebener Ansatz: 1.463 TEUR) im 
Vergleich zu den Planungen um 11 TEUR höher ausgefallen sind. 

 

Ergebnishaushalt (EUR) Haushaltsansatz
Fortgeschrie-

bener Ansatz

Ergebnis des 

HH-jahres

Differenz 

fortgeschr. Ansatz / 

Ergebnis des HHJ

ordentliche Erträge 4.201.620 4.201.620 4.236.832 35.212

ordentliche Aufwendungen -3.681.249 -3.681.249 -3.622.376 58.873

Verwaltungsergebnis 520.371 520.371 614.456 94.085

Finanzergebnis -126.350 -126.350 -104.141 22.209

ordentliches Ergebnis 394.021 394.021 510.315 116.294

außerordentliches Ergebnis 10.000 10.000 11.660 1.660

Überschuss / Fehlbedarf im 

Ergebnishaushalt
404.021 404.021 521.975 117.954
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Im Ergebnis zeigt die Finanzrechnung des Jahres 2021, dass der Zahlungsmittelbedarf um 
1.045 TEUR geringer ist, als im fortgeschriebenen Ansatz eingeplant (Ergebnis: -550 TEUR; 
fortgeschriebener Ansatz: -1.595 TEUR). 
 
Maßgeblich für die Abweichung ist vor allem der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. 
Dem fortgeschriebenen Ansatz von -5.854 TEUR steht ein tatsächlicher Zahlungsmittelbedarf 
von -1.323 TEUR gegenüber. Damit beträgt die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 
4.531 TEUR. Insbesondere die Auszahlungen bei den Baumaßnahmen für die 
Abwasserbeseitigung sind um 5.811 TEUR niedriger (Ergebnis: -1.414 TEUR; 
fortgeschriebener Ansatz: -7.225 TEUR) als geplant. Baumaßnahmen wie die grundhafte 
Sanierung der Kläranlage in Zillbach sind vom Verband aufgrund von Kostensteigerungen 
verschoben worden. 
 
Bei der Finanzierungstätigkeit des Verbandes ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 
276 TEUR; geplant wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 3.450 TEUR. Da keine 
Kreditaufnahmen im Jahr 2021 erfolgten, sind ausschließlich Tilgungsleistungen entstanden, 
die den Zahlungsmittelbedarf ergeben. Vor diesem Hintergrund ist es im Haushaltsjahr zu 
keiner Netto-Neuverschuldung des Verbandes gekommen. 
 
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit ist um 240 TEUR höher 
ausgefallen als geplant (Ergebnis: 1.049 TEUR; fortgeschriebener Ansatz: 809 TEUR). Diese 
Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit (Ergebnis: 2.217 TEUR; fortgeschriebener Ansatz: 2.351 TEUR). 
Gleichzeitig kann der Verband seine Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im 
Vergleich zu den Planungen steigern (Ergebnis: 3.266 TEUR; fortgeschriebener Ansatz: 
3.160 TEUR).  
 
 
  

Finanzhaushalt (EUR)
Haushalts-

ansatz

Fortgeschrie-

bener Ansatz

Ergebnis des 

HH-jahres

Differenz 

fortgeschr. Ansatz  

Ergebnis des HHJ

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus laufender Verwaltungstätigkeit
808.623 808.823 1.048.628 239.805

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus Investitionstätigkeit
-3.843.267 -5.854.009 -1.322.643 4.531.366

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus Finanzierungstätigkeit
3.706.990 3.450.257 -275.788 -3.726.045

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus haushaltsunwirksamen 

Vorgängen

0 0 0 0

Zahlungsmittelüberschuss/ -

fehlbedarf des HH-jahres
672.346 -1.594.928 -549.802 1.045.126
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5.4.9 Stellenplan 

 

Die vorstehende Übersicht zu Stellenplan und Stellenbesetzung bezieht sich auf Stellen in 
Vollzeitäquivalenten und nicht auf Personen. 

Wie diese Übersicht zur Entwicklung des Stellenplans zeigt, hat sich die Anzahl der Planstellen 
für das Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr erhöht; im Haushaltsjahr ist ein 
Verbandsgeschäftsführer eingestellt worden. Die zur Verfügung stehenden Planstellen sind 
nicht vollständig besetzt. 

 

5.4.10 Berichte über den Haushaltsvollzug 

Nach § 28 GemHVO ist die Verbandsversammlung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals 
über den Stand der Haushaltswirtschaft zu unterrichten. Die Berichtspflicht soll den Mitgliedern 
der Versammlung als Entscheidungsgrundlage dienen und sie über den ordnungsgemäßen 
Haushaltsvollzug informieren.  

Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Verbandsversammlung noch 
Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr beschließen kann 
und in diesem Haushaltsjahr auch die beabsichtigten Wirkungen entfalten können. 

Der Verband hat im Haushaltsjahr 2021 keine Berichte nach § 28 GemHVO abgegeben. Dies 
entspricht nicht den Regelungen des § 28 GemHVO.  

 

 

 

 

 

 
  

2021 2020 Veränderung 2021* 2020 Veränderung

Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verbandsverwaltung 8,00 7,00 1,00 6,43 5,33 1,10

Kläranlagenpersonal 3,00 3,00 0,00 2,00 3,00 -1,00

Summe 11,00 10,00 1,00 8,43 8,33 0,10

* Die Ist-Werte sind dem Haushalt 2022 entnommen.

Planstellen Stellenbesetzung jeweils zum 30.06.
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5.5 Feststellungen und Erläuterungen zu internen Kontrollsystemen 
des Verbandes 

 
Das interne Kontrollsystem (IKS) ist eine systematische Überwachung der Einhaltung von 
internen Regelungen und Dienstanweisungen, um festgelegte Prozesse in der Verwaltung 
sicherzustellen, fehlerhafte Arbeitsabläufe zu erkennen und zu beseitigen. Ein internes 
Kontrollsystem dient der Verlässlichkeit von Daten des Finanz- und Rechnungswesens sowie 
der Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns.  
 
Im Rahmen der Prüfung des internen Kontrollsystems werden wesentliche Geschäftsprozesse 
innerhalb der Verwaltung hinsichtlich der vorhandenen Kontrollen zur Vermeidung von 
Unrichtigkeiten in der Buchführung geprüft. Dazu wird der Ablauf der Prozesse modelliert und 
eine Aufbau- und Funktionsprüfung hinsichtlich der in die Prozesse implementierten 
Kontrollmechanismen durchgeführt.  
 
Insbesondere wird beurteilt, inwieweit diese Kontrollen geeignet sind, Fehler aufzudecken 
beziehungsweise zu vermeiden. Darüber hinaus soll festgestellt werden, inwieweit die Abläufe 
und Prozesse den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.  
 
Die Schwerpunkte der Prüfung interner Kontrollsysteme im Rahmen des Jahresabschlusses 
2021 bezogen sich auf einer Prüfungsnachschau zu Maßnahmen der Korruptionsprävention 
und dem Vertragsmanagement. 

Korruptionsprävention: 

Die Prüfung hat ergeben, dass der Verband über keine Dienstanweisung zur 
Korruptionsvermeidung verfügt. Eine Ansprechperson für Korruptionsprävention 
(Antikorruptionsbeauftragte/r) wurde bislang nicht bestellt. 

Wir empfehlen dem Verband, Maßnahmen zur Korruptionsprävention zu entwickeln. 
 

Vertragsmanagement: 

Für den Bereich des Vertragsmanagements hat der Verband keine Dienstanweisung erstellt. 
Ein zentrales Vertragsverzeichnis ist vorhanden; der Verband überwacht auf dieser Grundlage 
den Versicherungsgegenstand sowie einschlägige Fristen der jeweiligen Versicherungen. Die 
erstellte Übersicht wird nach Auskunft des Verbandes derzeit weiterentwickelt. 
 

 
  



Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 
des Zweckverbandes Abwasserverband „Oberes Fuldatal“ 

 

 

 
Fachdienst 1400 – Revision 

Seite 48 von 50 

 

6. Bestätigungsvermerk und Schlussbemerkung 

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Revision dem als Anlagen 7.1.1 bis 7.1.4 beigefügten 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und 
Finanzrechnung sowie Anhang mit Anlagen, und dem als Anlage 7.1.5 beigefügten 
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

Bestätigungsvermerk der Revision 

Die Revision hat den Jahresabschluss, bestehend aus Vermögensrechnung, 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang, sowie den Rechenschaftsbericht des 
Abwasserverbandes für das Haushaltsjahr 2021 geprüft. Das Vermögen und die Schulden, die 
Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen 
Vorschriften liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstandes. Die Aufgabe der Revision 
ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Vermögensgegenstände und 
Schulden sowie über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 128 Absatz 1 HGO und den Leitlinien zur 
Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen (IDR-L-200) sowie in Anlehnung 
an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Verbandes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Buchführung, Jahresabschluss 
und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen des Verbandsvorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. 

Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die 
Beurteilung bildet. 

Die Prüfung hat, bis auf die Feststellungen unter Punkt 3.1, zu keinen wesentlichen 
Einwendungen geführt. 
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Nach der Beurteilung der Revision, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden 
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des 
Zweckverbandes. 

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwasserverbandes und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Fulda, den 6. Dezember 2022 

 

 

 

Fachdienst Revision 
des Landkreises Fulda 

 
 
 
      ( Siegel ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   gez. Förster                                    gez. Leibold 
             ______________________                    _________________    
  Förster           Leibold   
          Leiterin Fachdienst Revision                                        Prüfer   
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7. Anlagen zum Prüfbericht 

7.1 Pflichtbestandteile 

7.1.1 Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021 

7.1.2 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

7.1.3 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

7.1.4 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

7.1.5 Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

7.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht 

7.2.1 Vollständigkeitserklärung 



Anlagen zum Prüfungsbericht – Jahresabschluss zum 31.12.2021 
 

 

7.1.1 Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021 
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7.1.2 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 
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7.1.3 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 

  



pleibold
Hervorheben

pleibold
Notiz
Der Haushaltsansatz des Grundhaushalts von 4.100.000,00 EUR wurde von der Kommunalaufsicht gekürzt (siehe HH.-Genehmigung unter R-2-5). Daher stimmt der fortgeschriebene Ansatz nicht mit dem Grundhaushalt überein, da hier der gekürzte Betrag enthalten ist. 
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7.1.4 Anhang für das Haushaltsjahr 2021 

  















































Gesamtbestand bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Gesamtbestand

31.12.2021 Vorjahr

    

1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,

Investitionszuweisungen und -zuschüssen und 2.273,53 2.273,53 1.275,15

2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 203.888,71 174.376,45 7.378,07 22.134,19 502.251,36

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 605,86 605,86 29.351,63

4. Forderung gegen verb. UN und UN mit Beteiligung 0,74 0,74 0,00

5. Sonstige Vermögensgegenstände 17.050,00 17.050,00 4.469,76

Summe 1. - 5. 223.818,84 194.306,58 7.378,07 22.134,19 537.347,90

davon mit einer Restlaufzeit von

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

(in Euro)



Stand zu Beginn Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand am Ende

des Haushaltsjahres - - + des Haushaltsjahres

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen

3. Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit

4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  

5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 

von Abfalldeponien  

6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  

7. Rückstellungen für Finanzausgleich und 

Steuerschuldverhältnisse        

7.1 Rückstellungen für Ertragsteuern  

7.2 Rückstellungen für Finanzausgleich  

8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus

Bürgschaften, Gewährleistungen und

anhängige Gerichtsverfahren  

9. Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 Satz 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 1. - 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rückstellungen 31.12.2021

(in Euro)



Muster zu § 60 GemHVO-Doppik

Verbindlichkeitenübersicht 31.12.2021

bis zu einem 

Jahr

von mehr als 

einem bis zu 

fünf Jahren

von mehr als 

fünf Jahren

1 2 3 4 5

1.

1.1 2.922.410,78 2.757.968,99 167.572,95 704.696,13 1.885.699,91

1.2 1.793.023,40 1.681.677,36 113.045,61 469.720,50 1.098.911,25

2. 99.274,00 104.190,35 104.190,35

2. 355.593,20 287.664,87 287.664,87

3. 19.383,91 0,00 0,00

4. 132.367,03 161.879,38 161.879,38

5.322.052,32 4.993.380,95 834.353,16 1.174.416,63 2.984.611,16

vom Land

von Banken und Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Arten der Verbindlichkeiten

Stand zu 

Beginn des 

Haushalts-

jahres

Verbindlichkeiten mit einer RestlaufzeitStand zum 

Ende des 

Haushalts-

jahres

TEUR

Summe aller Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen



Umbuchung Haushaltsreste 2020

Ausgaben

Kostenstelle HH 2020 Übertrag 19-20 Übertrag 20-21

KA Löschenrod 1153800100 502.000,00 1.114.924,72 € 1.049.870,04

KA Zillbach 1153800300 460.000,00 460.000,00

KA Weyhers 1153800500 55.000,00 55.000,00

KA Thalau 1153800600 57.000,00 26.978,20 € 71.746,60

OT Eichenzell 1153801000 160.000,00 33.965,44

Ind. Welkers 1153801150 29.509,62 € 27.177,35

OT Löschenrod 1153801500 93.003,29 € 33.059,62

OT Rothemann "Rieder Berg" 1153801600 60.340,25 € 60.340,25

OT Büchenberg 1153801700 21.124,50 € 21.124,50

OT Schmalnau 1153802200 50.000,00 37.813,62

OT Thalau 1153802300 50.000,00 47.731,76

Verwaltung 1153805000 20.000,00 6.836,66

EKVO 1153800950 200.000,00 189.500,00 € 368.575,67

Summe: 2.273.241,51

Umbuchung Haushaltsreste 2020

Einnahmen

Kostenstelle HH 2020 Übertrag 19-20 Übertrag 20-21

Klimaschutzprojekte 1153800300 50.000,00 50.000,00

Klimaschutzprojekte 1153800600 58.500,00 58.500,00

Kläranlagen Pappert 1153800100 25.000,00 25.000,00

Sammelleitung Pappert 1153801200 129.000,00 129.000,00

Summe: 262.500,00



Umbuchung Haushaltsreste 2021
Ausgaben

Kostenstelle HH 2021 Übertrag 20-21 Übertrag 21-22
KA Löschenrod 1153800100 2.500.000,00 491.517,28 € 2.991.517,28
KA Zillbach 1153800300 5.000,00 95.000,00 € 100.000,00
KA Weyhers 1153800500 5.000,00 55.000,00 € 60.000,00
KA Thalau 1153800600 142.000,00 26.978,20 € 14.673,25
Ind. Welkers 1153801150 150.000,00 27.177,35 € 177.177,35
OT Lütter 1153801300 850.000,00 0,00 € 802.345,49
OT Löschenrod 1153801400 33.059,62 € 10.000,00
Ind. Löschenrod 1153801450 100.000,00 24.942,90
OT Büchenberg 1153801700 125.000,00 12.964,87 € 137.964,87
OT Ried 1153802100 105.000,00 8.000,00
OT Schmalnau 1153802200 365.000,00 30.000,00
OT Weyhers 1153802400 350.000,00 23.673,41
EKVO 1153800950 200.000,00 100.000,00

Summe: 4.480.294,55

Umbuchung Haushaltsreste 2021
Einnahmen

Kostenstelle HH 2021 Übertrag 20-21 Übertrag 21-22
Klimaschutzprojekte 1153800100 181.020,00 100.125,12
Klimaschutzprojekte 1153800300 83.747,44
Klimaschutzprojekte 1153800600 108.500,00 € 21.248,44
Kläranlagenbeiträge 1153805999 90.716,37
Sammelleitungsbeiträge 1153805999 311.584,94
Straßenentwässerungskosten 1153805999 214.122,65
Hausanschlüsse 1153804100 116.539,98

Summe: 938.084,94

Umbuchung Haushaltsreste 2021
Kredite

Kostenstelle HH 2021 Übertrag 20-21 Übertrag 21-22
Investitionskredit 1153805999 3.843.267,00 3.843.267,00
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7.1.5 Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr      

2021   
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7.2.1 Vollständigkeitserklärung 

 












